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Konstruktion und Bewertung eines ökonomischen Einkommens aus der 
Faktisch Anonymisierten Lohn- und Einkommensteuerstatistik 

 

Timm Bönke#, Frank Neher, Carsten Schröder 

 

Zusammenfassung. 

Atypische Engelkurven zeigen, dass die in der Faktisch Anonymisierten Lohn- und Einkommen-
steuerstatistik 1998 (FAST) verzeichneten steuerrechtlich definierten Einkommensaggregate ein 
verzerrtes Bild vom Lebensstandard der Zensenten geben. Wir zeigen, dass für einen überwie-
genden Teil der Beobachtungen in FAST ausreichende Informationen zur Konstruktion von Ein-
kommen im ökonomischen Sinne verfügbar sind. Eine exemplarische Analyse der Progressions-
wirkung der Einkommensteuer ergibt, dass Verteilungsanalysen, die direkt steuerliche Einkom-
mensdefinitionen nutzen, zu systematischen Fehleinschätzungen führen können. 

 

1 Einleitung 

In den letzten Jahren hat sich in Deutschland die Datengrundlage für Analysen der Einkommens-
verteilung erheblich erweitert. So stehen mit dem Sozioökonomischen Panel (SOEP) und der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) umfangreiche Datensätze mit einer Vielzahl sozio-
ökonomischer Merkmale privater Haushalte zur Verfügung. Untersuchungen zur Einkommensver-
teilung liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Größe „Einkommen“ die Konsum- und Partizipa-
tionsmöglichkeiten determiniere und daher ein geeigneter Indikator des Lebensstandards sei. 
Dies setzt voraus, dass das verwendete Einkommensaggregat die konsumtiven Möglichkeiten 
der Haushalte tatsächlich widerspiegelt. Ein solches Einkommen wird als „ökonomisches Ein-
kommen“ bezeichnet. Es liegt in der EVS (approximativ) in Form der „ausgabefähigen Einkom-
men und Einnahmen“ und des „verfügbaren Einkommens” vor. Auch über die Variablen des 
SOEP lässt sich eine entsprechende Größe konstruieren. 

Charakteristisch für SOEP und EVS ist ein umfangreiches Variablenspektrum, das es erlaubt, ver-
schiedenste Fragestellungen im Verteilungskontext zu untersuchen. So können beispielsweise 
für verschiedene Haushaltstypen detaillierte Aussagen über die Einkommensverteilung gemacht 
werden. Ebenso ist es möglich, die Verteilungswirkungen insbesondere sozialpolitischer Variab-
len, wie z. B. des Kindergeldes, zu quantifizieren. Einschränkungen ergeben sich dadurch, dass 
Haushalte mit hohen Einkommen in SOEP und EVS unterrepräsentiert sind. Darüber hinaus feh-
len steuerrechtlich relevante Variablen, woraus vor allem bei der Analyse der Verteilungswirkun-
gen steuerpolitischer Maßnahmen Beschränkungen resultieren. 

                                                 
# Kontaktautor. Telefon: +49 (0)30 838 53331. E-Mail: tim.boenke@wiwiss.fu-berlin.de 
Free University Berlin, Department of Economics, Institute for Public Finance and Social Policy, Boltzmannstr. 20, 14195 Berlin, Germany 
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Mit FAST98, der faktisch anonymisierten Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 1998, 
steht der Wissenschaft seit 2004 erstmals ein Mikrodatensatz zur Verfügung, in dem sowohl die 
Top-Einkommensperzentile für Deutschland repräsentativ vertreten als auch detaillierte Angaben 
zum Besteuerungsprozess der Mikroeinheiten enthalten sind. Dieser Querschnitt wird im 3–
Jahresrhythmus erhoben. 

Auf den ersten Blick erscheint FAST als ideale Grundlage für empirische Untersuchungen zu den 
redistributiven Wirkungen des steuerlichen Instrumentariums. Allerdings basieren die in FAST 
verzeichneten Einkommensaggregate, wie z. B. die „Summe der Einkünfte”, auf steuerrechtlichen 
Abgrenzungen und Definitionen. Steuerrechtlich nicht relevante Einkommen sind in diesem Ag-
gregat nicht enthalten aber in FAST zum Teil ausgewiesen. Hierzu zählen Einkommen, die dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen, oder steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit. Andere Einkünfte sind unvollständig, im Sinne eines ökonomischen Einkommens-
begriffs verzerrt oder unzureichend nachgewiesen. So sind Leibrenten nur mit ihrem Ertragsanteil 
ausgewiesen. Gewinneinkünfte oder Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung können verzerrt 
sein, wenn die steuerrechtlichen Abschreibungsregelungen nicht den tatsächlichen Werte-
verbrauch widerspiegeln. Außerdem können Verluste periodenfremd veranlagt werden. Ein Prob-
lem im Verteilungskontext ergibt sich insbesondere dann, wenn sich die oben beschriebenen 
Verzerrungen nicht gleichmäßig auf alle Steuerpflichtigen auswirken. 

Es stellt sich daher die Frage, ob steuerrechtlich definierte Einkommen, wie sie in FAST vorliegen, 
direkt in Verteilungsanalysen Verwendung finden sollten. Und falls nein, ob FAST hinreichende 
Informationen zur Konstruktion ökonomischer Einkommen enthält. Zur Beantwortung dieser Fra-
gen konstruieren wir zunächst schrittweise ein möglichst umfassendes Bruttoeinkommensaggre-
gat. Wir bestimmen für jeden der Korrekturschritte das gesamte Korrekturvolumen (in Euro), die 
Anzahl der von Korrekturen betroffenen Zensenten, und die Verteilungseffekte. Dieses Bruttoein-
kommensaggregat liegt dann der Berechung des „ökonomischen Einkommens” zugrunde. 

Die Beurteilung der Eignung alternativer Einkommensdefinitionen für Verteilungsanalysen erfolgt 
auf Basis von Engelkurvenverläufen, die sich für die in FAST verzeichneten Ausgabenkategorien 
„Steuerberatung”, „Spenden”, „Schulgeld” und „Wohnen” für verschiedene Einkommensaggre-
gate ermitteln lassen. Nach empirischen Untersuchungen zum Konsumverhalten von Haushalten 
handelt es sich bei diesen Gütern um normale bzw. superiore Güter. Zeigen Engelkurven auf 
Grundlage eines steuerlichen Einkommenskonzepts dagegen einen atypischen Verlauf, deutet 
dies auf einen verzerrten Einkommensbegriff hin. So legt beispielsweise eine U-förmige Engel-
kurve nahe, dass der zugrunde gelegte Einkommensbegriff den tatsächlichen Lebensstandard 
eines Teils der dem unteren Einkommensbereich zugewiesenen Haushalte unterschätzt. Unseres 
Wissens existiert bisher keine Studie, in der solch ein „Gütemaß” zur Bewertung alternativer Ein-
kommensdefinitionen verwendet wurde. 

Wenn sich atypische Engelkurven beobachten lassen, schließt sich die Frage an, wie bedeutsam 
die mit der Wahl des Einkommensaggregats verbundenen Verzerrungen für Verteilungsanalysen 
sind. Zur Beantwortung dieser Frage bestimmen wir exemplarisch die effektiven perzentilspezifi-
schen Steuerbelastungen bei Verwendung alternativer Einkommensdefinitionen. 

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im nächsten Abschnitt wird zunächst die Datengrundlage FAST 
vorgestellt. Abschnitt 3 beschreibt die Konstruktion eines ökonomischen Einkommens und die 
Effekte der einzelnen Korrekturschritte (Korrekturvolumen sowie Anzahl der betroffenen Zensen-
ten). In Abschnitt 4 wird eine Bewertung der Einkommenskonzepte vorgenommen sowie die mit 
den Korrekturschritten einhergehenden Wanderungs– und Verteilungseffekte bestimmt. In Ab-
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schnitt 5 werden die Progressionseigenschaften der deutschen Einkommensteuer auf Basis al-
ternativer Einkommenskonzepte untersucht. Abschnitt 6 fasst die Ergebnisse zusammen. 

 

2 Datengrundlage 

Die faktisch anonymisierte Lohn- und Einkommensteuerstatistik ist eine geschichtete 10%ige 
Zufallsstichprobe der Lohn- und Einkommensteuerstatistik, die im 3–Jahres–Rhythmus als Se-
kundärstatistik aus dem Verwaltungsvollzug der Finanzämter erstellt wird. Sie enthält Informati-
onen über die Einkommen und steuerlich relevanten sozio–ökonomischen Merkmale von ca. 3 
Mio. Einkommensbeziehern. FAST steht der Wissenschaft als Scientific-Use-File seit 2004 zur 
Verfügung. 

 

2.1 Schichtung 

Als Schichtungsmerkmale finden neben dem Gesamtbetrag der Einkünfte die regionale Herkunft, 
die Einkunftsarten, die Veranlagungsart sowie Anzahl und Alter der Kinder im Haushalt Berück-
sichtigung. Die Aufteilung des Stichprobenumfangs auf die einzelnen Schichten erfolgt nach dem 
„Prinzip der vergleichbaren Präzision für gegliederte Ergebnisse”. Hierdurch sollen Randgruppen, 
wie z. B. Bezieher hoher Einkommen, zuverlässig erfasst und der Stichprobenfehler minimiert 
werden.1 Im Gegensatz beispielsweise zur nach oben zensierten EVS ist FAST unzensiert. Viel-
mehr enthält FAST sämtliche Einkommensbezieher ab einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 
102.258 Euro (200.000 DM). 

 

Tabelle 1: Gesamtbetrag der Einkünfte, Hochrechnungsfaktoren 

Bereicha Fällec Gewichtet 
∅-Gewich-
tungsfaktor 

GDE  
(in Mio. €) 

Min GDE 
(in €) 

Max GDE 
(in €) 

Dezil: 1 432.119 2.787.651 6,45 -6.872 -349.765.949 4.507 

2 482.710 2.787.040 5,77 19.860 4.508 9.825 
3 477.623 2.787.277 5,84 35.471 9.826 15.541 

4 110.910 2.787.332 25,13 50.528 15.542 20.557 
5 92.475 2.787.357 30,14 63.405 20.558 24.906 

6 86.329 2.787.323 32,29 75.569 24.907 29.449 
7 85.530 2.787.054 32,59 89.942 29.450 35.433 

8 82.704 2.787.292 33,70 110.056 35.434 44.024 
9 137.019 2.787.418 20,34 140.506 44.025 58.624 

10 805.441 2.787.099 3,46 312.542 58.625 162.793.412 
       

Top 1,0% 278.729 278.729 1,00 113.422 146.203 162.793.412 

0.5% 13.936 13.936 1,00 43.595 986.651 162.793.412 

0.1% 2.787 2.787 1,00 24.699 3.599.330 162.793.412 
             

Fehlendb 74.477 800.069 10,74     
Gesamt 2.867.337 28.672.912 10,00 891.006   

Anmerkung: a Einteilung nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte (GDE); b Merkmal Gesamtbetrag der Einkünfte 
nicht besetzt; c Zusammen Veranlagte (Ehepaare) zählen als ein Fall.  
Quelle: Statistisches Bundesamt, FAST, eigene Berechnungen. 

 

                                                 
1 Zum Schichtungsverfahren vgl. Zwick (1998). 
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Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Fallzahlen und Gewichtungsfaktoren für die nach dem 
„Gesamtbetrag der Einkünfte” geordnete Stichprobe. Neben der gewichteten und ungewichteten 
Anzahl der Veranlagten sind der durchschnittliche Gewichtungsfaktor und die Summe des Ge-
samtbetrags der Einkünfte (GDE) für jeden Einkommensbereich ausgewiesen. Zusätzlich dazu 
findet sich in Spalte 6 (Min GDE) die Untergrenze und in Spalte 7 die Obergrenze (Max GDE) des 
jeweiligen Einkommensintervalls. Der durchschnittliche Hochrechnungsfaktor für die 2.867.337 
Beobachtungen beträgt 10. Zählt man Ehepaare, die eine gemeinsame Veranlagung gewählt ha-
ben (Splittingtabelle) und damit nur einfach erfasst sind, doppelt, repräsentiert die Stichprobe 
ca. 40 Millionen veranlagte Personen. Wie die deutlich geringeren Gewichtungsfaktoren im ers-
ten, zweiten, dritten und zehnten Dezil zeigen, sind die Randbereiche der Verteilung in der Stich-
probe überrepräsentiert. 

 

2.2 Anonymisierung 

Um zu gewährleisten, dass die im Datensatz enthaltenen Einzelangaben nur mit hohem Ressour-
cenaufwand eine Identifikation einzelner Zensenten erlauben, wurde aus datenschutzrechtlichen 
Gründen eine Anonymisierung durchgeführt. Das Ausmaß der Anonymisierung ist aufgrund des 
überdurchschnittlichen Identifikationsrisikos für die Randbereiche der Einkommensverteilung am 
höchsten. Die Einkommensintervalle der insgesamt fünf Anonymisierungsbereiche können Tabel-
le 2 entnommen werden. 

 

Tabelle 2: Einteilung der Anonymisierungsbereiche 

Anonymisie-
rungsbereich 

Positives GDE /Einkommen in €  
(in DM) 

Negatives GDE/Einkommen in €  
(in DM) 

1 
0 – 64.106 

(0 – 125.381) 
(zweimal das Durchschnittliche GDE) 

0 –  -102.258 
(0 –  -200.000) 

2 
64.107 – 137.532 

(125382 – 268.990) 
(99 % Perzentil) 

 

3 
137.533 – 970.202 

(268.991 – 1.897.552) 
(99,95 % Perzentil) 

-102.259 –  -511.292 
(-200.001 –  -1.000.000) 

4 
970.203 – 7.354.714 

(1.897.553 – 14.384.571) 
(bis zu den 1000 Reichsten) 

 

5 
> 7.354.714 

( > 14.384.572) 
< -511.292 

(< -1.000.000) 
Quelle: Vorgrimler und  Zwick (2004), S. 2. 

 



Statistische Ämter des Bundes und der  Länder, Forschungsdatenzentren, Arbeitspapier Nr. 10 5 

Tabelle 3: Bedeutung der Anonymisierung 

Anonym.- 
bereicha 

Fälle, unge-
wichtet 

Anteil, un-
gewichtet 

Fälle, gewich-
tet 

Anteil, 
gewichtet 

SDE  
  (Mio. €) b SDE Anteil 

1 2.094.791 73,06% 26.463.003 92,29% 625.355,04 69,96% 
       

2 441.983 15,41% 1.868.912 6,52% 157.140,12 17,58% 
       

3 311.150 10,85% 314.944 1,10% 71.634,25 8,01% 
       

4 13.188 0,46% 13.188 0,05% 28.139,66 3,15% 
       

5 6.219 0,22% 12.859 0,04% 10.929,90 1,22% 
       

6 6 0,00% 6 0,00% 664,65 0,07% 
       

Summe 2.867.337 100,00% 28.672.912 100,00% 893.863,61 100% 
Anmerkung: a Im Datensatz nachgewiesenes Merkmal, die Bereiche 1, 3 und 5 umfassen sowohl negative und 
positive Einkünfte, die Bereiche 2, 4 und 6 nur positive (siehe Tabelle 2); b SDE entspricht hier der „Summe 
der Einkünfte“ korrigiert um Fälle, bei denen diese Variable unbesetzt ist, aber mindestens eine der Ein-
kunftsarten ungleich Null ist. 
Quelle: Statistische Bundesamt FAST, eigene Berechnungen. 

 

Tabelle 3 zeigt, dass insgesamt 73,06% der ungewichteten Fälle dem Bereich niedrigster Anony-
misierung (Anonymisierungsbereich 1) zuzuordnen sind. Dies entspricht einem gewichteten An-
teil von 92,29% aller Steuerzahler. Der Anteil dieser Gruppe am Gesamtbetrag der „Summe der 
Einkünfte” (SDE) nach §2 EStG beträgt 69,96%. Der den hohen Anonymisierungsgraden 4-6 zu-
zuordnende gewichtete Stichprobenanteil liegt bei 0,09%, sein Einkommensanteil bei 4,44%. 
Für diese fiskalisch bedeutsame Gruppe, über die ca. 10% des Einkommensteueraufkommens 
generiert wird, stehen aufgrund der vorgenommenen Anonymisierung kaum mehr Identifikati-
onsmerkmale zur Verfügung. So fehlen hier Informationen z. B. über Einkommensart und Ort der 
Einkommenserzielung, steuerrelevante Ausgabenpositionen, die Inanspruchnahme von Sonder-
besteuerungsregelungen oder über die Haushaltszusammensetzung. 

 

2.3 Informationsgehalt 

Eine Stärke von FAST im Vergleich zu anderen verfügbaren Statistiken besteht in der präzisen und 
detaillierten Abbildung der steuerlich relevanten Einkommen und Merkmale. Auf einen ersten 
Blick erscheint diese Statistik daher als ein idealer Kandidat zur Quantifizierung der Aufkom-
mens– und Verteilungswirkungen der Einkommensbesteuerung. 

Generell ist allerdings zu beachten, dass der untere Rand der Einkommensverteilung in FAST rela-
tiv zur Gesamtbevölkerung stark unterrepräsentiert ist, da viele Geringverdiener oder Bezieher 
von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld nicht einkommensteuerpflichtig sind. Für Analysen, die sich 
insbesondere mit dem unteren Rand der Einkommensverteilung beschäftigen, sind jedoch spe-
zielle Statistiken, wie z. B. das Niedrigeinkommenspanel vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales oder die Sozialhilfestatistik des Statistischen Bundesamtes, verfügbar. 

Einschränkungen in der Interpretierbarkeit der Ergebnisse können auch aus der steuerrechtlich 
motivierten Konstruktion der Einkommensaggregate resultieren. Vergleicht man etwa die in der 
Einkommensteuerstatistik nachgewiesenen Einkünfte mit den entsprechenden Aggregaten der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR), so zeigt sich, dass erstgenannte signifikant niedri-
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ger sind.2 Beispielsweise summieren sich die in der Einkommensteuerstatistik ausgewiesenen 
Bruttolöhne auf nur etwa 90% ihres VGR–Pendants. Der Unterschied kann in diesem Fall auf die 
steuerlich nicht relevanten Einkünfte von geringfügig Beschäftigten sowie von Zivil– und Wehr-
dienstleistenden zurückgeführt werden. Bei Unternehmens– und Vermögenseinkommen ergeben 
sich Unterschiede zwischen FAST– und VGR–Aggregat aus unterschiedlichen Begriffsabgrenzun-
gen und Abschreibungsvorschriften. Problematisch erscheint auch die Untererfassung laufender 
Übertragungen des Staates an die Haushalte, da diese in der Steuerstatistik gar nicht oder nur 
teilweise (z. B. Leibrenten) erfasst sind. 

Weiter ist fraglich, ob es zulässig ist, Zensenten im Sinne von Haushalten zu interpretieren. Die 
Identifizierbarkeit zusammenlebender Haushaltsgemeinschaften ist aber für verschiedenste Fra-
gestellungen notwendig. So greifen Verteilungsanalysen typischerweise auf „äquivalente Haus-
haltseinkommen” zurück, die die Bedarfsunterschiede verschiedener Haushaltstypen berück-
sichtigen. Dies setzt zumindest die Identifizierbarkeit der im Haushalt lebenden Personenzahl 
und ihrer individuellen Merkmale voraus. Dies gelingt über FAST nur bedingt: Zwar kann die An-
zahl der steuerlich relevanten Kinder sowie Ehepaare (über die Veranlagungsart nach Grund- 
oder Splittingtabelle) ermittelt werden, allerdings zeigt ein Vergleich der über EVS98 bzw. FAST98 
berechneten Häufigkeiten verschiedener Haushaltstypen deutliche Unterschiede (vgl. Tabelle 4). 
Diese Differenzen haben mehrere Ursachen. Erstens können über FAST nur zusammenlebende 
Paare identifiziert werden, die auch gemeinsam veranlagt werden. Nichteheliche Lebensgemein-
schaften erscheinen, da sie einzeln veranlagt werden, als zwei separate Haushalte. Ferner ist es 
mit FAST nicht möglich festzustellen, ob Kinder, die aufgrund eigener Einkünfte zur Einkommens-
teuer veranlagt sind, bei ihren Eltern leben oder nicht. Weitere Fehlklassifikationen ergeben sich 
dadurch, dass getrennt lebende Ehepaare, die aus steuerlichen Gründen eine gemeinsame Steu-
ererklärung einreichen, nicht als getrennt lebende Haushalte identifiziert werden können. Dem-
gegenüber sind die EVS-Daten nach oben zensiert. Nach Merz (2001, S. 103) sind hiervon 
37.345 Haushalte, überwiegend Mehrpersonenhaushalte, betroffen. Gravierender als die oben 
angeführten Einschränkungen, die bei Arbeiten auf Basis von FAST zu beachten sind und prinzi-
piell durch Kalibrierung und unter Verwendung zusätzlicher Statistiken weitgehend behoben 
werden könnten, sind die Informationsdefizite der verzeichneten Einkommen selbst. 

                                                 
2 Hierzu auch der Vergleich von Daten der Lohn– und Einkommensteuerstatistik mit Aggregaten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung in Bork und 
Petersen (1997, S. 20). Nach dieser Studie sind in der Lohn– und Einkommensteuerstatistik 1992 nur 57,2% der gesamten Bruttoeinkommenssumme 
verzeichnet. Der niedrigste Erfassungsgrad liegt bei Transfereinkommen (3%) vor. Bei Vermögens– und Unternehmereinkommen liegt der Erfassungs-
grad bei 45,2% bzw. 41,6%. Nach Bach et al. (2004) beträgt der Gesamterfassungsgrad in 1995 für Bruttolöhne und -gehälter in der Lohn– und Einkom-
mensteuerstatistik 92,1%. 
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Tabelle 4: Haushaltstypen nach FAST  und EVS 98 

Haushaltstyp Fälle Gewichtet Anteil 

FAST 
Verheirateta ohne Kinder 721.225 6.650.705 23,3% 
(Splittingtabelle) 1 Kind 369.978 3.430.430 12,0% 

 2 Kinder 334.043 3.483.135 12,1% 
 3 Kinder 103.148 958.792 3,3% 
 4 und mehr Kinder 32.781 281.909 1,0% 

    
Unverheiratetb ohne Kinder 875.432 11.592.988 40,3% 
(Grundtabelle) 1 Kind 244.429 1.487.089 5,2% 

 2 Kinder 146.888 654.878 2,3% 
 3 Kinder 31.950 133.556 0,5% 
 4 und mehr Kinder 7.433 29.430 0,1% 
     

Gesamt 2.867.337 28.672.912 100% 
    

EVS98 
zusammenlebende Ehepaare ohne Kinder 13.540 9.528.696 25,9% 

 1 Kind 6.331 3.894.056 10,6% 
 2 Kinder 8.837 4.020.673 10,9% 
 3 Kinder 2.499 976.749 2,7% 
 4 und mehr Kinder 714 274.002 0,7% 

    
allein lebende Personen ohne Kinder 10.891 12.989.851 35,3% 

 1 Kind 1.618 1.176.056 3,2% 
 2 und mehr Kinder 1.120 551.662 1,5% 
     

zusammenlebende Paare ohne Kinder 1.585 1.188.874 3,2% 
 1 Kind 400 268.650 0,7% 
 2 Kinder 218 119.050 0,3% 
 3 und mehr Kinder 55 25.991 0,1% 

    
Sonstige Haushalte 1.912 1.765.962 4,8% 
    
Gesamt 49.720 36.780.272 100% 

    
Anmerkung: a Veranlagte nach gemeinsamer oder auf Antrag getrennter Veranlagung; b Einzelnveranlagung.  
Quelle: Statistisches Bundesamt FAST, eigene Berechnung; EVS, Drabinski und Schröder (2003), S. 10. 

 

3 Konstruktion: Von der „Summe der Einkünfte” zum „ökonomischem Einkommen” 

Prinzipiell liegt in FAST ein umfassendes Einkommensaggregat, die „Summe der Einkünfte” nach 
§2 EStG, getrennt nach Geschlechtern vor. Tatsächlich entspricht die „Summe der Einkünfte” 
aber nicht der Summe der Bruttoeinkünfte des Steuerpflichtigen, da letzte z. B. um Freibeträge 
und Werbungskosten vermindert werden können, verschiedene Einkünfte nicht oder nur zum Teil 
der Einkommensteuer unterliegen, und Einkünfte über steuerlich motivierte Abschreibungen und 
Verluste aus Beteiligungen vermindert werden können. Neben diesen steuerrechtlich induzierten 
Differenzen zwischen dem tatsächlichen Bruttoeinkommen und der „Summe der Einkünfte” be-
steht ein grundsätzliches Erfassungsproblem. Liegen nur Einkünfte aus einer einzigen Einkunfts-
art vor, so haben die Finanzämter vielfach auf eine Berechnung der „Summe der Einkünfte” ver-
zichtet. Dies gilt insbesondere für Einkünfte aus nicht–selbständiger Tätigkeit. 

Die Konstruktion eines ökonomischen Einkommens aus der „Summe der Einkünfte” ist nachfol-
gend in drei Korrekturschritte zerlegt: a) Bereinigung vorhandener und Imputation fehlender Da-
ten; b) Eliminierung der Effekte steuerrechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten zwecks vollständiger 
Erfassung aller Einkünfte; c) Abzug tatsächlich gezahlter Steuern und Addition tatsächlich emp-



Statistische Ämter des Bundes und der  Länder, Forschungsdatenzentren, Arbeitspapier Nr. 10 8 

fangener Transferleistungen. Unsere Vorgehensweise ist weitgehend vergleichbar mit Merz 
(2001, Kapitel 7) und Merz et al. (2005). 

Tabelle 5 stellt die Abfolge der Korrekturschritte dar, während in Tabelle 6 zum einen die absolu-
ten und relativen Häufigkeiten der von Korrekturen betroffenen Fälle sowie das gesamte Korrek-
turvolumen in Mio. Euro per anno enthalten sind.3 

 

Bereinigung und Imputation 

Die „Summe der Einkünfte” beinhaltet die um Freibeträge verminderten Gewinn– und die um 
Werbungskosten(pauschalen) verminderten Überschusseinkünfte. Liegt bei der Variablen 
„Summe der Einkünfte” im Datensatz kein Eintrag vor (6,01% der Fälle), wird in einem ersten 
Korrekturschritt überprüft, ob dennoch Einkünfte aus mindestens einer der sieben Einkunftsarten 
erzielt werden. Dies trifft für 3,24% der Fälle, bzw. für 53,8% der Beobachtungen ohne Einträge 
zu,4 für die dann die „Summe der Einkünfte“ berechnet wird. Das Korrekturvolumen beträgt 
4,279 Mrd. Euro. Für alle verbleibenden Fälle mit Missing Value wird SDE gleich Null gesetzt. Für 
den Anonymisierungsbereich 5 besteht zudem das Problem, dass die Einkunftsarten nicht mehr 
getrennt verzeichnet sind und nur in aggregierter Form als „Summe der Einkünfte” vorliegen. 
Auch Informationen zu den in Anspruch genommenen steuerlichen Wahlmöglichkeiten fehlen. 
Unproblematisch ist dieses Informationsdefizit bei Zensenten, deren „Summe der Einkünfte” 
positiv ist. Diese Fälle ändern ihre Position (zugewiesenes Perzentil) in der Einkommensvertei-
lung bei der Durchführung der Korrekturschritte a)–c) allenfalls geringfügig, da sie für alle be-
trachteten Einkommensaggregate stets dem obersten Einkommensperzentil zugewiesen wer-
den.5 Probleme ergeben sich aber bei Fällen mit negativen Einkommen. Unter der Arbeitshypo-
these, dass negative Einkommen vorwiegend steuerlich motiviert sind, besteht hier ein beson-
ders hoher Korrekturbedarf, dem aufgrund des oben beschriebenen Informationsdefizits aller-
dings nicht entsprochen werden kann. Prinzipiell wäre es möglich, Schätzungen für die fehlen-
den Werte basierend auf vorliegenden Beobachtungen des Anonymisierungsbereichs 3 vorzu-
nehmen. Da lediglich 2873 von ca. 28,6 Mio. Fällen von dieser Problematik betroffen sind, haben 
wir uns dafür entschieden, diese Fälle von der Analyse auszuschließen. 

In einem weiteren Schritt werden die Angaben zur Höhe der Kapitaleinkünfte korrigiert.6 Schließt 
man von den in FAST angegebenen Kapitaleinkünften mittels einer unterstellten Durchschnitts-
verzinsung auf das zugrunde liegende Kapitalvermögen, zeigt sich, dass nur ein Teil des in der 
Bundesbankstatistik verzeichneten Geldvermögens in FAST ausgewiesen ist.7 Diese Differen lässt 
sich unter anderem dadurch erklären, dass Steuerpflichtige, deren Kapitaleinkünfte die 
 

                                                 
3 Zur Begründung und zu alternativen Konzeptionen ökonomischer Einkommen vgl. auch Merz (2001, Kapitel 7) sowie Bach et al. (2006, S. 3–6). 
4 Diese Missing Values resultieren offensichtlich aus Effizienzüberlegungen bei der Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen bei den Finanzäm-
tern: Erzielt ein Steuerpflichtiger nur Einkünfte aus einer einzigen Einkunftsart, ist die Berechnung der „Summe der Einkünfte” zur Festlegung der Steuer-
schuld nicht notwendig. 
5 

Eine Ausnahme stellt der Sonderanonymisierungsbereich „Abgeordnete” dar. Vergleiche hierzu Vorgrimler und Zwick (2004). 
6

 Merz et al. (2005, S.19) übernehmen die Einkünfte aus Kapitalvermögen unkorrigiert. 
7 Die für den Sparerfreibetrag relevanten Vermögensaggregate nach EVS (Ammermüller et al. (2005)) wurden mit den durchschnittlichen Verzinsungen 
dieser Aggregate entsprechend der Zeitreihenstatistik der Bundesbank (2006) bewertet. Bankeinlagen, die 1998 etwa 77% des betrachteten Vermögens 
ausmachten, wurden demnach durchschnittlich mit 2,8% p.a. verzinst. Rentenwerte und Geldmarktpapiere mit einem Anteil von ca. 9% erfuhren durch-
schnittlich eine Verzinsung von 4,50% p.a., die verbleibenden 14% Aktien eine Verzinsung von 17,71%. Daraus resultiert eine durchschnittliche Vermö-
gensverzinsung von 4,82%. Mit dieser Verzinsung kann über die in FAST verzeichneten Vermögenseinkommen der zugrunde liegende Vermögensbe-
stand errechnet werden. Dieser Vermögensbestand ist nicht einmal halb so hoch wie das laut Bundesbankstatistik ausgewiesene Geldvermögen (Bun-
desministerium der Finanzen (2005)). Daraus kann geschlossen werden, dass die Vermögenseinkommen in FAST98 um mehr als 50% untererfasst sind. 
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Tabelle 5: Abfolge der Korrekturschritte 

 

Einkünfte und Veräußerungsgewinne aus Land- und Forstwirtschaft 
% Freibeträge für Land- und Forstwirtschaft und für Veräußerungsgewinne hieraus 

+ 
 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb als Einzelunternehmer, aus Beteiligung und aus Veräuße-
rungsgewinnen 
% Freibeträge für Veräußerungsgewinne 

G
ew

in
ne

in
kü

nf
te

 

+ 
 

Einkünfte und Veräußerungsgewinne aus selbständiger Tätigkeit 
% Freibeträge für selbständige Tätigkeit 

+ 
 

Bruttoarbeitslohn aus nichtselbständiger Arbeit 
% Werbungskosten 
% Versorgungsfreibetrag 

+ 
 
 

Einnahmen aus Kapitalvermögen 
% Werbungskosten 
% Sparerfreibetrag 

+ 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und aus Beteiligungen hieran 

Ü
be

rs
ch

us
se

in
kü

nf
te

 

+ 
 
 

Sonstige Einkünfte: Ertragsanteil Renten, Einnahmen aus Unterhaltsleistungen, Spekula-
tionsgewinne, Einkünfte aus Abgeordnetentätigkeit 
% Werbungskosten(pauschbetrag) 

 = SUMME DER EINKÜNFTE (SDE) 

 + Bei Fällen, bei denen die „Summe der Einkünfte“ nicht besetzt ist, wird die „Summe der 
Einkünfte“ aus den Angaben zu den sieben Einkunftsarten nachberechnet 

 + Next Neighborhood Imputation für nicht angegebene Kapitaleinkünfte 

 = SUMME DER EINKÜNFTE 1 (SDE1) 

 + Alle Freibeträge für Land- und Forstwirtschaft sowie für selbständige Tätigkeit und für 
Gewerbebetrieb 

 + Werbungskosten für nicht-selbständige Arbeit sowie für Kapitalvermögen und für sonsti-
ge Einkünfte 

 + Versorgungs- und Sparerfreibetrag 

 = SUMME DER EINKÜNFTE 2 (SDE2) 

 + Steuerfreie Einkünfte: Lohn- und Einkommensersatzleistungen, Einkünfte aus DBA-
Staaten 

 + Volle Rente abzüglich Ertragsanteil Rente 

 = SUMME DER EINKÜNFTE 3 (SDE3) 

 + Sonderabschreibungen laut Anlage St: Steuervergünstigungen nach Fördergebietsgesetz 
§§ 2,3,4,5 (bei §§ 2,3,4 zu 50%), Steuervergünstigungen nach § 7 EStG 

 + „Steuersparmodelle“: Verluste aus Beteiligungen bei Gewerbeeinkommen, selbständiger 
Tätigkeit und bei Vermietung und Verpachtung 

 = BRUTTOEINKOMMEN 1 (Brutto1) 

 + Verluste aus Gewinneinkünften und aus Vermietung und Verpachtung 

 = BRUTTOEINKOMMEN 2 (Brutto2) 

% Festgesetzte Einkommensteuer, festgesetzte Kirchensteuer, festgesetzter Solidaritätszu-
schlag 

% Gezahlte Unterhaltsaufwendungen 

N
et

to
-

tr
an

sf
er

 

+ Empfangenes Kindergeld 

 = ÖKONOMISCHES EINKOMMEN (OekE) 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Tabelle 6: Absolute und relative Häufigkeit der korrigierten Fälle 

Ausgangs-
aggregat 

 
Ergebnisggregat 

 
N (in Tsd.) a 

 
N in % 

Korrekturvolumen 
in Mrd. € 

928 3,24 4,279 

24.279 84,68 20,676 

SDE SDE1 

3 0,00  
SDE1 SDE2 27.297 95,21 72,776 
SDE2 SDE3 8.801 30,70 51,832 

Brutto1 1.640 5,72 19,380 SDE3 
Brutto2 170 0,59 6,260 

Brutto2 OekE 21.465 74,87 -182,893 
Anmerkungen. a Anzahl der von der Korrekturmaßnahme betroffenen Fälle. N ist die Anzahl der Beo-
bachtungen. 
Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

geltenden Sparerfreibeträge (Ledige: 6.000 DM, Paare: 12.000 DM in 1998) nicht überstiegen, in 
der Regel keine Angabe zur Höhe ihrer Kapitaleinkünfte gemacht haben.8 Tatsächlich sind in FAST 
für nur ca. 10% der Zensenten positive Kapitaleinkünfte unterhalb des Sparerfreibetrags ver-
zeichnet. Bei 84,68% der Zensenten liegen keine Informationen zur Höhe der Kapitaleinkünfte 
vor. Zur Imputation fehlender Beobachtungen gehen wir wie folgt vor: Für alle Fälle, die positive 
Kapitaleinkünfte unterhalb des Sparerfreibetrags angeben, schätzen wir ökonometrisch die Höhe 
dieser Einkünfte in Abhängigkeit verschiedener sozio–ökonomischer Variablen. Die Ergebnisse 
einer linearen Regression sind in Tabelle A1 im Anhang zusammengefasst. Auf Grundlage der 
ermittelten Koeffizienten wird unter Beachtung der individuellen sozio–ökonomischen Charakte-
ristika jedes einzelnen Zensenten, der keine Angabe zur Höhe der Kapitaleinkünfte gemacht hat, 
ein Wert für die Höhe der Kapitaleinkünfte imputiert. Insgesamt werden 24,279 Mio. Fällen Kapi-
taleinkünfte in Höhe von insgesamt 20,676 Mrd. Euro zugewiesen. Das neue Einkommensaggre-
gat wird nachfolgend als „Summe der Einkünfte 1” (SDE1) bezeichnet. 

 

Eliminierung der Effekte steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten 

Im zweiten Korrekturschritt wird SDE1 um steuerrechtliche Effekte bereinigt, um so ein umfas-
senderes Bruttoeinkommensaggregat zu generieren. Zunächst werden alle Freibeträge und Wer-
bungskosten den entsprechenden Einkunftsarten hinzugerechnet. Dieser Schritt lässt sich damit 
begründen, dass Werbungskostenpauschalen in der Regel keine entsprechenden Ausgaben ge-
genüberstehen und häufig eine konsumtive Komponente enthalten.9 Die Anrechnung von Freibe-
trägen ist unstrittig, da diesen keine tatsächlichen Ausgaben gegenüberstehen, die konsumtiven 
Möglichkeiten der Haushalte also nicht eingeschränkt werden. Korrigiert werden in diesem 
Schritt die Einkommen von 95,21% der verzeichneten Fälle bei einem Korrekturvolumen von ins-
gesamt 72,776 Mrd. Euro. Das neue Einkommensaggregat „Summe der Einkünfte 2” (SDE2) be-
läuft sich auf insgesamt 991,99 Mrd. Euro. 

Darüber hinaus enthält das steuerliche Aggregat „Summe der Einkünfte” nur solche Einkommen, 
die der Einkommensteuer unterliegen. Steuerfreie Einkünfte, die einem Progressionsvorbehalt 
unterliegen, sind jedoch in FAST nachgewiesen und können daher berücksichtigt werdem. Hierzu 
zählen Lohn– und Einkommensersatzleistungen sowie alle Einkünfte aus Staaten, mit denen ein 

                                                 
8 Vgl. hierzu für 1995 auch Merz und Zwick (2004, S. 170).  
9 Anstatt des Vollansatzes von Werbungskosten könnte auch ein teilweiser Ansatz erfolgen. Jedoch fehlen in FAST Informationen für eine geeignete 
empirische Abschätzung. Für eine solche müssten zusätzliche Statistiken, wie z B. die EVS, herangezogen werden. 
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Doppelbesteuerungsabkommen besteht. Weiterhin können Leibrenten identifiziert werden, da 
sie einer Ertragsanteilsbesteuerung unterliegen und somit anteilig in der „Summe der Einkünfte” 
enthalten sind. Der bisher unberücksichtigte Ertragsanteil wird SDE2 ebenfalls hinzugerechnet. 
Insgesamt werden Korrekturen für 30,70% der Fälle mit einem Gesamtvolumen von 51,832 Mrd. 
Euro vorgenommen. Das neue Einkommensaggregat, die „Summe der Einkünfte 3” (SDE3), be-
trägt insgesamt 1.043,83 Mrd. Euro.  

Im letzten Schritt wird SDE3 um Sonderabschreibungen und „Steuersparmodelle” korrigiert. Als 
Sonderabschreibungen gelten alle über die regulären steuerlichen Abschreibungen hinausge-
henden Abschreibungsmodelle.10 Mit solchen Sonderabschreibungen möchte der Gesetzgeber 
besondere Investitionsanreize dadurch setzen, dass die angerechnete Abschreibung den öko-
nomischen Werteverzehr übersteigt. Als „Steuersparmodelle” gelten Verluste aus Beteiligungen, 
da hier davon auszugehen ist, dass der überwiegende Teil derartiger Verluste nur steuerlicher 
Natur ist (vgl. Merz und Zwick (2001, S. 517) und Merz et al. (2005)). Das Korrekturvolumen von 
19,380 Mrd. Euro verteilt sich auf 5,72% der Fälle. Das neue Einkommensaggregat „Bruttoein-
kommen 1” (Brutto1), das mit der „Summe der Einkünfte neu” aus Merz et al. (2005, S. 25) ver-
gleichbar ist, beläuft sich auf 1.063,21 Mrd. Euro. 

Sind für einzelne Zensenten auch nach diesen Korrekturen sowohl Brutto1 als auch die darin 
enthaltenen bereinigten Gewinneinkünfte bzw. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nega-
tiv, so bleiben Verluste bei diesen Einkunftsarten bei der Berechnung des „Bruttoeinkommens 2” 
(Brutto2) unberücksichtigt.11 Der Hintergrund dieser Korrektur ist, dass ein Einkommen im öko-
nomischen Sinne die Konsummöglichkeiten eines Haushalts abbilden soll. Null oder gar Nega-
tivkonsum ist in Deutschland aufgrund der Existenz der sozialen Sicherungssysteme ausge-
schlossen. Daher ist ein negatives „Bruttoeinkommen 1” nicht plausibel und eher Ausdruck 
steuerlicher Anreize. Von Korrekturen betroffen sind 0,59% der Fälle, das Korrekturvolumen be-
trägt 6,26 Mrd. Euro. Im neuen Einkommensaggregat „Bruttoeinkommen 2” sind nunmehr Ein-
kommen mit einem Gesamtvolumen von 1.069,47 Mrd. Euro verzeichnet. Zu einem vergleichba-
ren Wert von 1063,51 Mrd. Euro kommen trotz leicht abweichender Methodik insbesondere hin-
sichtlich des letzten Korrekturschritts auch Bach et al. (2006, S. 7).12 

 

Korrektur um Transfersaldo 

Nun wird das „Bruttoeinkommen 2” um die festgesetzte Einkommen– und Kirchensteuer sowie 
um den festgesetzten Solidaritätszuschlag gemindert, da diese Beträge dem Haushalt nicht für 
konsumtive Zwecke zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für gezahlte Unterhaltsaufwendungen. 
Dagegen erhöht empfangenes Kindergeld13 die Konsummöglichkeiten und ist somit dem „Brutto-
einkommen 2” hinzu zu rechnen. Ergebnis ist das „ökonomische Einkommen” (OekE), das mit 
886,58 Mrd. Euro 182,90 Mrd. Euro niedriger als Brutto2 ist. Bei 74,87% der Zensenten wird 
Brutto2 effektiv gemindert. Nur bei knapp 1.000 Fällen übersteigt die Summe aus empfangenem 
Kindergeld und Unterhaltsleistungen die steuerliche Belastung. In den verbleibenden Fällen än-

                                                 
10

 Angaben über Sonderabschreibungen sind in FAST über die Anlage St zwar prinzipiell verfügbar, allerdings ist der Erfassungsgrad niedrig. 
11 Dies stellt einen wesentlichen Unterschied im Vergleich sowohl zur Vorgehensweise in Merz et al. (2005) als auch in Bach et al. (2006) dar. Während 
in Merz et al. (2005) Negativeinkünfte nicht korrigiert werden, bleiben in Bach et al. (2006) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bis zu bestimm-
ten ad hoc definierten Grenzen enthalten. 
12

 Verluste aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigen Bach et al. (2006) bis 5.000 Euro (bzw. 2.500 Euro bei Einkünften aus Beteiligungen). 
Zudem verzichten die Autoren auf eine Imputation von Kapitaleinkünften unterhalb des Freibetrags. 
13 Unseren Berechnungen liegen die in FAST angegebenen Werte zum Kindergeld zugrunde, so dass Günstigerprüfungen zwischen Kindergeld und –
freibetrag direkt berücksichtigt werden können, während Merz et al. (2005) im Hinblick auf ihre weitere Analyse eine Nachberechnung des Kindergeldes 
vornehmen. 
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dern Transfers und Steuern das Brutto2-Aggregat im Saldo nicht. Hierbei handelt es sich um Zen-
senten, bei denen das „zu versteuernde Einkommen” unterhalb des einkommensteuerlichen 
Freibetrags liegt. Überwiegend betrifft dies bei ihren Eltern lebende Kinder, Geringverdiener und 
Rentner mit geringfügigen Nicht–Renteneinkommen. 

Ein wesentlicher Unterschied in der Definition des „ökonomischen Einkommens” in dieser Studie 
und der „Nettoeinkommensdefinition” in Merz et al. (2005, S. 25) liegt in der Behandlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen. Merz et al. (2005, S. 18) zielen bei ihrer Konstruktion des „Netto-
einkommens” auf ein Einkommen „im Sinne eines verfügbaren Einkommens” (ebenda) ab. Da 
Sozialversicherungsbeiträge zu einer direkten Minderung der Konsummöglichkeiten der Haushal-
te führen, sind sie in Merz et al. (2005, S. 22f.) nicht Bestandteil des „Nettoeinkommens”. Im 
Unterschied hierzu ist in unserer Definition des „ökonomischen Einkommens” der Arbeitnehmer-
anteil zur Sozialversicherung enthalten. Dies lässt sich zum einen damit begründen, dass FAST 
keine Angaben zur Höhe der geleisteten Beiträge enthält.14 Zum anderen soll unser „ökonomi-
sches Einkommen” nicht das verfügbare Einkommen der Haushalte, sondern deren Lebensstan-
dard abbilden. Da Sozialversicherungsbeiträgen Ansprüche auf Versicherungsleistungen gege-
nüberstehen, interpretieren wir sie als Lebensstandard erhöhenden Zukunfts– oder Zwangskon-
sum. 

Während nach unserer OekE–Definition eine Korrektur um die Summe der festgesetzten Steuern 
auf Einkommen erfolgt, die neben der Einkommensteuer auch Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer umfasst, greifen Bach et al. (2006) auf die festgesetzte Einkommensteuer zurück.  

 

4 Bewertung und empirischer Befund 

 

4.1 Ein Indikator zur Beurteilung alternativer Einkommenskonzepte 

Die Konstruktion eines ökonomischen Einkommens ist – wie oben gezeigt – aufwendig und nicht 
werturteilsfrei. Es stellt sich daher die Frage, ob die vorgenommenen Korrekturen und die den 
Berechnungen implizit zugrunde liegenden Werturteile zweckkonform sind, also tatsächlich hin 
zu einem Einkommenskonzept führen, dass besser geeignet ist, den Lebensstandard der Haus-
halte zu beschreiben als das zugrunde liegende Einkommen im steuerrechtlichen Sinn. Als Indi-
kator greifen wir auf das mikroökonomische Klassifikationsschema inferiorer, normaler und su-
periorer Güter zurück.  

Der Zusammenhang zwischen Einkommen y und güterspezifischen Ausgaben )(yc , die so ge-
nannte Engelkurve, ist bei inferioren Gütern negativ. Bei normalen Gütern steigen die Ausgaben 
mit verfügbaren Einkommen unterproportional, bei superioren Gütern überproportional. Auch 
FAST enthält Informationen zum Ausgabeverhalten von Haushalten. Verzeichnet sind Ausgaben 
für „Steuerberatung”, „Spenden”, „Schulgeld” und „Wohnen”15. Da nur die wenigsten Einkom-
mensteuererklärungen positive Ausgaben für jede der vier Güterarten enthalten, verwenden wir 
die Summe über alle vier Ausgabenkategorien, um einen möglichst hohen Erfassungsgrad si-
cherzustellen und bezeichnen diese als „Summe der Ausgaben” (SDA). Eine solche Aggregation 

                                                 
14

 Prinzipiell könnten Beiträge auf Grundlage „durchschnittlicher” Beitragssätze repliziert werden, wofür aber zusätzliche Annahmen insbesondere bei 
nicht–identifizierbaren Privatversicherten, nötig wären. 
15 Informationen über die Ausgaben für „Wohnen” sind approximativ über Angaben zur Wohnungsbauförderung in FAST enthalten. 
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erscheint unproblematisch, da verschiedene Studien gezeigt haben, dass es sich zumindest bei 
„Spenden“, „Schuldgeld“ und „Wohnen“ um normale bzw. superiore Güter handelt.16 Für ver-
schiedene Einkommensaggregate ermitteln wir dann die perzentil–spezifischen Durch-
schnittsausgaben über alle vier Güterarten. Eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein Einkom-
mensaggregat einen geeigneten Proxy des Lebensstandards u  darstellt, ist ein schwach positi-
ver Engelkurvenverlauf über den gesamten Einkommensbereich. Darüber hinaus ist die durch-
schnittliche Steigung der Engelkurve dann maximal, wenn jiuuyy jiji ,∀<↔<  gilt. Ist der 
Verlauf der SDA-Engelkurve aber beispielsweise U–förmig, weist dies darauf hin, dass der Le-
bensstandard eines signifikanten Anteils von Haushalten mit niedrigem Einkommen bei Verwen-
dung des zugrunde liegenden Einkommensaggregats systematisch unterschätzt wird. Eine auf 
dem „ökonomischen Einkommen” basierende Engel–Kurve sollte demgegenüber eine über alle 
Perzentile nicht-negative Steigung besitzen. 

Eine grafische Illustration der Vorgehensweise für den Fall eines nicht–inferioren Gutes gibt Ab-
bildung 1. Im oberen Diagramm sind die Haushalte nach dem Einkommensaggregat y~ geordnet. 
Auf der Ordinate sind die haushaltsspezifischen Ausgaben jc  abgetragen. Bei den durch 
schwarz ausgefüllte Punkte symbolisierten Haushalten liege eine Differenz zwischen y~  und dem 
„ökonomischen Einkommen” y  vor. Für diese gelte yy ~> . Eine mögliche Interpretation für y~  
wäre, dass es sich hierbei um die „Summe der Einkünfte” handelt, und diese Haushalte von 
steuerlichen Wahlmöglichkeiten Gebrauch gemacht haben. Sie wandern dann bei Verwendung 
des Aggregats y  parallel zur Abszisse (mittleres Diagramm).  

Der Zusammenhang zwischen Ausgaben und der Höhe des Einkommensaggregats y ist jetzt 
eindeutig positiv. Im unteren Diagramm ist die Differenz  zwischen den beiden Funktionen 

jycyc jj ∀− )()~( abgetragen. Ist die Steigung dieser Differenzenfunktion wie hier positiv, führt 
die Verwendung der „Summe der Einkünfte” zu einer relativen Unterschätzung des Lebensstan-
dards von Haushalten mit niedrigem Einkommen.  

 

Empirischer Befund 

Abbildung 2 zeigt die durchschnittliche Höhe der „Summe der Ausgaben” für alle Perzentile bei 
Verwendung alternativer Ordnungskriterien. Die grau dargestellte Engelkurve ergibt sich bei Ver-
wendung des Ordnungskriteriums „Summe der Einkünfte”, die schwarz dargestellte Engelkurve, 
wenn die Haushalte aufsteigend nach der Höhe ihres „ökonomischen Einkommens” sortiert wer-
den.  

 

Die Steigung der Engelkurve auf Grundlage von SDE ist bis zum neunzehnten Perzentil negativ. 
Nach obigen Überlegungen ist SDE also ein verzerrter Proxy für den Lebensstandard der Haushal-
te. Insbesondere kommt es bei Verwendung dieses Einkommensaggregats zu einer Unterschät-
zung des Lebensstandards von Haushalten mit niedrigem Einkommen. Die Engelkurve auf Grund-

                                                 
16 Empirische Schätzungen bezüglich der Ausgabenkategorie „Spenden“ ergeben durchweg positive, jedoch über die Studien stark variierende Ein-
kommenselastizitäten. So ermitteln beispielsweise Manzoor und Straub (2005) für die USA eine Einkommenselastizität von ca. 0,40, Micklewright und 
Wright (2004) von 1,12, Ferris und West (2003) von 2,5. Nach einer Metadatenanalyse von Clotfelter (2002) beläuft sich die typische Einkommenselasti-
zität für Spenden für den Zeitraum bis 1990 auf 0,40 bis 0,80. Ab 1990 steigt sie nach dieser Studie leicht an. Positive Einkommenselastizitäten werden 
auch für die Ausgabenkategorie „Wohneigentum“ beobachtet. Die Einkommenselastizität für Wohneigentum liegt nach einer Metaanalyse von Meen 
(1996) durchschnittlich bei rund 1,0 (vgl. auch European Central Bank (2003)). Das Ausgabeverhalten der Haushalte für „Bildung“ wird typischerweise 
für Länder mit (teil)privatisierten Bildungssystemen untersucht. So ermitteln Duncombe und Yinger (1998) und Acemoglu und Pischke (2001) für die USA 
Einkommenselastizitäten für „Bildung“ von 0,89 bzw. 0,14. Nicht ganz unproblematisch erscheint der Ansatz der Ausgabenkategorie „Steuerberatungs-
kosten“, da diese bei Gewinneinkünften bereits als betrieblicher Aufwand geltend gemacht werden können und bei hohen Verlusten ein besonderer 
Beratungsbedarf besteht. Wir haben diese Ausgabenkategorie dennoch berücksichtigt, um einen ausreichenden Erfassungsgrad sicher zu stellen. Ab 
FAST01 stehen durch die teilweise steuerliche Abzugsfähigkeit für die private Altersvorsorge zusätzliche Ausgabenkategorien zur Verfügung.   
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lage des „ökonomischen Einkommens” hat für die unteren Perzentile zwar ebenfalls eine negati-
ve Steigung, der quantitative Ausgabenrückgang mit steigender Einkommenshöhe ist jedoch  
 
 
Abbildung 1: 
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Abbildung 2: 
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geringer. Zudem schneiden sich beide Engelkurven: Bis zum 84. Perzentil weist die Engelkurve 
für OekE im Vergleich zu der für SDE ein niedrigeres Ausgabenniveau aus, danach ein höheres. 
Mit OekE lässt sich im Sinne der obigen Ausführungen somit eine Ordnung generieren, die den 
Lebensstandard der Haushalte exakter zu beschreiben in der Lage ist als bei Verwendung von 
SDE. Es bleibt aber zu konstatieren, dass die vorgenommenen Korrekturschritte – wie ein fallen-
der Verlauf der Engelkurve auf Basis von OekE für die unteren Perzentile zeigt – für eine fehler-
freie Abbildung des materiellen Lebensstandards offensichtlich nicht ausreichen. Weitere Korrek-
turschritte, wie die Imputation unterstellter Einkommen aus selbst genutzten Vermögenswerten, 
die Berücksichtigung individueller Sozialversicherungssalden sowie die Vervollständigung der 
Statistik um einkommensschwache Haushalte, sind aber nur bei Verwendung von Informationen 
aus weiteren Statistiken möglich.17 

 

4.2 Wanderungsbewegungen 

Aufgrund der vorgenommenen Einkommenskorrekturen kann es zu Wanderungen der Zensenten 
über die Perzentile hinweg kommen. Abbildung 3 zeigt für die einzelnen Korrekturschritte die 
Wanderbewegungen exemplarisch für Zensenten des ersten Perzentils. Die Perzentileinteilung 
erfolgte anhand der „Summe der Einkünfte” vor jeglicher Modifikation. Auf der Ordinate wird die 
Anzahl der Zensenten abgetragen, die nach Durchführung der Korrekturschritte eine entspre-
chende Anzahl von Perzentilen in der Verteilung aufsteigen. So wandern nach Durchführung aller 
Korrekturen z. B. rund 6000 Zensenten aus dem ersten Perzentil (nach SDE) um neunundneunzig 
Perzentilschritte (dP = 99) aufwärts in das oberste hundertste Perzentil (nach OekE). Bei diesen 
Zensenten handelt es sich überwiegend um Bezieher von Einkünften aus Kapital, Vermietung und 
Verpachtung oder aus Gewerbebetrieb, denen es gelingt, sich aufgrund steuerlicher Gestal-
tungsmöglichkeiten weitgehend der Besteuerung zu entziehen.  

In Abbildung 4 sind die Wanderungsbewegungen für insgesamt 11 Perzentile vergleichend ge-
genübergestellt. Wie in den bisherigen Abbildungen ist auf der Abszisse die Wanderungsentfer-
nung ( dP ) über die Perzentile dargestellt. Ein Wert von 1=dP  ( 1−=dP ) entspricht einer Wan-
derung um ein Perzentil nach oben (unten). Für 0=dP  wandert der Zensent nicht, dargestellt 
durch eine weiße Markierung. Die Ordinate gibt die Zahl von Zensenten an, die eine bestimmte 
Anzahl von Perzentilen wandern. In der dritten Dimension sind die Einkommensperzentile nach 
SDE abgetragen. Die stärksten positiven Wanderungsbewegungen ergeben sich für die unteren 
SDE–Perzentile (hier dargestellt: erstes und zehntes Perzentil). Im 10., 20. und 30. Perzentil ist 
die Zahl der Fälle, die gar nicht wandern, minimal, danach nimmt – wie die steigende Fallzahl für 

0=dP zeigt – die Anzahl der nicht wandernden Fälle stetig zu. 

 

4.3 Verteilungseffekte 

Abbildung 5 zeigt die Dichtefunktionen der Einkommen von einzeln und getrennt Veranlagten 
bzw. für Zusammenveranlagte für die Einkommensaggregate SDE, Brutto2 und OekE. Auffällig ist, 
dass ein relativ hoher Anteil von ca. 6 bis 8% der einzeln und getrennt Veranlagten und ca. 2 bis 
3% der Zusammenveranlagten eine Einkommensteuererklärung abgegeben haben, obgleich ihr 
zu versteuerndes Einkommen Null ist. Diese Steuerpflichtigen haben entweder tatsächlich keine  

                                                 
17 In diesem Zusammenhang schlägt Zwick (2004, S. 293) die Schaffung integrierter Mikrodatenfiles aus den Einzelstatistiken EVS, Einkommensteuer-
statistik und Sozialhilfestatistik vor. 
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Abbildung 3: 
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Abbildung 4: 
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Abbildung 5a: 
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Abbildung 5b: 
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Einkünfte erzielt, oder sie konnten aufgrund steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten ihre steuer-
pflichtigen Einkünfte bis auf Null reduzieren. 

Erwähnenswert sind auch die Unstetigkeiten der Dichtefunktionen für SDE und Brutto2, insbe-
sondere bei einzeln und getrennt Veranlagten. Die Unstetigkeiten ergeben sich bei den Unter-
grenzen der einkommensteuerlichen Progressionsstufen.18 Dies ist ein Hinweis darauf, dass ge-
rade für Steuerpflichtige, deren Einkommen nicht zu weit über dem Referenzwert für die nächste 
Progressionsstufe liegen, offensichtlich besondere Anreize bestehen, durch Ausnutzung steuerli-
cher Gestaltungsmöglichkeiten einer höheren steuerlichen Marginalbelastung auszuweichen. 
Dass dieses Muster bei Zusammenveranlagten weniger offensichtlich ist, lässt sich mit der Exis-
tenz von Freibeträgen (insbesondere Kinder– und Haushaltsfreibeträge) erklären, wodurch die 
Progressionsstufen verwischen. 

Mit Ausnahme der Dichtefunktion für OekE unterscheiden sich die Dichtefunktionen für die bei-
den anderen Aggregate vom Verlauf her wenig. Bei Verwendung des „ökonomischen Einkom-
mens” ändert sich jedoch der für die beiden anderen Einkommensaggregate typische Verlauf. So 
sinken die Fallzahlen in der Nähe des Haushaltsfreibetrags stark ab. Dies lässt sich damit be-
gründen, dass beim Übergang zu OekE viele Haushalte in höhere Einkommensbereiche wandern. 
Entsprechend dominiert die Dichtefunktion für OekE diejenigen für SDE und Brutto2. Mit Einset-
zen der höchsten steuerlichen Progressionsstufe nähern sich die Dichtefunktionen wieder einan-
der an. 

Wie ändert sich die gemessene Einkommensungleichheit in Abhängigkeit von dem zugrunde 
liegenden Einkommensaggregat? Ein Index, der vielfach in Verteilungsanalysen Verwendung fin-
det, ist der Gini-Koeffizient. Dieser auf das Intervall [0, 1] normierte Koeffizient misst die doppelte 
Fläche zwischen Gleichverteilungsgerade und Lorenzkurve. Der Gini–Koeffizient steigt dabei mit 
zunehmender Ungleichheit in der Verteilung. Tabelle 7 fasst für alternative Einkommensdefiniti-
onen (ZVE, Brutto2, OekE) die auf Basis von FAST ermittelten Gini-Koeffizienten zusammen (Zeile 
„eigene Berechnungen”) und stellt diese den Ergebnissen anderer Untersuchungen vergleichend 
gegenüber. 

Da verschiedene Haushaltstypen verschiedene Einkommensbedürfnisse aufweisen, haben wir 
die Einkommen der Zensenten mit haushaltsspezifischen Äquivalenzskalen gewichtet. Eine Ä-
quivalenzskala ist das Einkommensverhältnis zweier Haushalte, das beiden den gleichen Le-
bensstandard erlaubt. Da es keinen Konsens über die Wahl der „richtigen” Äquivalenzskala gibt, 
wurden alternative Skalen–Spezifikationen verwendet, die in der Tabelle erläutert sind. Da in 
FAST keine „Haushalte” sondern „Zensenten” verzeichnet sind, liegt der Analyse die Konvention 
zugrunde, dass Zusammenveranlagte einen gemeinsamen Haushalt führen, während einzeln und 
getrennt Veranlagte als 1-Erwachsenen-Haushalte betrachtet werden. Jedes in einer Einkom-
mensteuererklärung angegebene Kind wird dem Haushalt zugerechnet. Ein Vergleich der Gini-
Koeffizienten auf Basis von SDE, Brutto2 und OekE (jeweils transformiert in äquivalente Einkom-
men) zeigt, dass die gemessene Ungleichheit in der Verteilung sinkt, wenn a) für steuerliche Ges-
taltungsmöglichkeiten (Vergleich SDE und Brutto2) und b) für den Nettotransfer (Einkommen-
steuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Unterhaltsaufwendungen und Kindergeld) korrigiert 
wird.  

Beim Vergleich mit den Ergebnissen anderer Studien muss berücksichtigt werden, dass diese auf 
andere Datensätze zurückgreifen, sowie andere Einkommensdefinitionen und Äquivalenzskalen  

                                                 
18 In 1998 setzt die Besteuerung für einzeln bzw. getrennt Veranlagte ab 6322 Euro ein, die weiteren Tarifstufen folgen bei 29.983 Euro sowie bei 
61.376 Euro. Für Zusammenveranlagte gelten die doppelten Beträge. 
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Tabelle 7: Gini-Koeffizienten 
 

 
Quelle 

 
Datengrundlage 

 
Einkommensdefinition 

Korrespondierendes 
Aggregat 

 
Äquivalenzskala 

 
Gini 

Bruttoeinkommen mit Kapitalgewinn Brutto2 0,449 Bach et al. (2006) Lohn- und Einkommen-
steuerstatistik 1998 Nettoeinkommen mit Kapitalgewinn OekE 

keine 
0,411 

Merz et al. (2005) Lohn- und Einkommen-
steuerstatistik 1998 

Nettoeinkommen OekE (abzgl. Sozialab-
gaben) 

OECD, alt, angepasst b 0,418 

Markteinkommen Brutto2 0,449 Bundesregierung 
(2005) 

EVS 1998 
Verfügbares Einkommen  

OECD, neu 
0,255 

Förster und Mira 
D’Ercole (2005)a 

SOEP 2001 Verfügbares Einkommen  [N 0,5] c 0,277 

EVS 1998 Nettoeinkommen  OECD, alt 0,28-0,29 Stauder und Hüning 
(2004) Mikrozensus 1998 Nettoeinkommen  OECD, alt 0,27 

Summe der Einkünfte SDE OECD, alt 
OECD, neu 

0,449 
0,440 

Bruttoeinkommen 
 

Brutto2 
 
 

OECD, alt 
OECD, neu 
keine 

0,406 
0,396 
0,433 

Eigene Berechnungen FAST 1998  
 
 
 
 
 Ökonomisches Einkommen OekE OECD, alt 

OECD, neu 
OECD, alt, angepasst 
keine 

0,356 
0,344 
0,353 
0,389 

Anmerkungen: Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1998 ist eine nicht-anonymisierte 10%ige Stichprobe aller zur Einkommensteuer veranlagten Zensenten. Die alte 
OECD Skala weist dem ersten erwachsenen Haushaltsmitglied ein Gewicht von 1,0 zu. Jeder weiteren Person älter 14 Jahre wird ein Gewicht von 0,7 zugewiesen,  jünge-
ren ein Gewicht von 0,5. Die neue OECD Skala weist jeder weiteren Personen älter als 14 Jahre ein Gewicht von 0,5 zu, jüngeren ein Gewicht von 0,3. a Die Autoren be-
rücksichtigen nur Haushalte mit einem Einkommen von mindestens DM 5.000. b Da das Alter von Kindern in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik nicht als Variable 
enthalten ist, weisen Merz et al. (2005) allen Kindern ein Gewicht von jeweils 0,5 zu.  
c N ist die Anzahl der Familienmitglieder. 
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verwenden. So werden in der Definition des „Nettoeinkommens” in Merz et al. (2005) im Unter-
schied zu OekE Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung abgezogen. Unter Verwendung der alten 
OECD–Skala19 und auf Grundlage der nicht–anonymisierten Lohn– und Einkommensteuerstatis-
tik finden Merz et al. (2005) leicht höhere Gini–Koeffizienten als unser Ergebnis für OekE (OECD, 
alt, angepasst). Das Sozialversicherungssystem hat für die Gruppe der zur Einkommensteuer 
Veranlagten somit einen regressiven Charakter. Ursachen hierfür können Beitragsbemessungs-
grenzen sowie die überproportionale Belastung der Arbeitseinkommen sein. Beides trägt zu einer 
relativen Beitragsentlastung „Besserverdienender” bei. Zudem arbeiten Merz et al. (2005) mit 
nicht-anonymisierten Daten. Dies ermöglicht den  Autoren exaktere Korrekturen als dies in FAST – 
insbesondere für Zensenten, die unter den Anonymisierungsbereich 5 fallen – möglich ist. 

Ein Vergleich unserer Ergebnisse mit denen in Bundesregierung (2005) für die Aggregate „Markt-
einkommen” und „verfügbares Einkommen” unter Verwendung der neuen OECD-Skala zeigt, 
dass der Gini–Koeffizient von 0,3958 nach eigenen Berechnungen etwas niedriger ist als der in 
Bundesregierung (2005) mit 0,449. Eine mögliche Erklärung ist, dass den Ergebnissen in Bun-
desregierung (2005) die Einkommens– und Verbrauchsstichprobe zugrunde liegt, in der im Un-
terschied zu FAST auch solche Haushalte verzeichnet sind, die nicht zur Einkommensteuer veran-
lagt werden. Die Verteilung auf Grundlage des „Nettoeinkommens” impliziert nach Bundesregie-
rung (2005) eine deutlich weniger ungleiche Verteilung als unser Ergebnis für (OekE). Dies ist 
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass in Bundesregierung (2005) Sozialversicherungs-
transfers vollständig abgebildet werden. 

Bach et al. (2006) verzichten – eventuell aufgrund der Identifizierungsproblematik von Haus-
haltstypen in der Lohn– und Einkommensteuerstatistik20 – auf die Berechnung äquivalenter Ein-
kommen. Ein direkter Vergleich mit unseren Ergebnissen (keine Skala) zeigt, dass die Gini–
Koeffizienten in Bach et al. (2006) etwas höher sind als die von uns ermittelten. Dies lässt sich 
damit erklären, dass Bach et al. (2006) nicht–anonymisierte Daten verwenden und daher sowohl 
den oberen als auch unteren Rand der Verteilung exakter darstellen können. Die Veränderung 
des Ginis 04,02 ≈− OekEBrutto GG  beim Übergang vom Bruttoeinkommensbegriff zum ökonomi-
schen Einkommen in Bach et al. (2006) ist vergleichbar mit der Differenz nach unseren Berech-
nungen. Nicht direkt vergleichbar mit unseren Ergebnissen sind diejenigen in Förster und Mira 
D’Ercole (2005) sowie in Stauder und Hüning (2004), die mit dem Sozio-ökonomischen Panel 
bzw. Mikrozensus andere Datengrundlagen und andere Einkommensdefinitionen verwenden. 

 

5 Tarifliche versus effektive Steuerbelastung 

Der auf das zu versteuernde Einkommen (ZVE) anzuwendende Steuertarif ist in Deutschland pro-
gressiv, d.h., der Durchschnittssteuerssatz steigt, wenn ZVE steigt. In der vorangegangenen Ana-
lyse haben wir gesehen, dass ZVE den tatsächlichen Mittelzufluss der Zensenten im Vergleich zu 
Brutto2 unterschätzt. Zudem steigt diese Unterschätzung mit der Höhe von ZVE. Es stellt sich 
daher die Frage, welcher effektiven Steuerbelastung die Haushalte tatsächlich unterliegen. Ab-
bildung 6 zeigt für einzeln bzw. getrennt Veranlagte sowie für Zusammenveranlagte den Zusam-
menhang zwischen Durchschnittssteuersatz und Einkommenshöhe bei Verwendung alternativer 
Einkommensaggregate. Bei den angegebenen Durchschnittssteuersätzen handelt es sich um  

                                                 
19 Vgl. hierzu die Anmerkungen in Tabelle 8. 
20 Vgl. Kapitel 2.3. 
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Abbildung 6a: 
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Abbildung 6b: 

 

 
 



Statistische Ämter des Bundes und der  Länder, Forschungsdatenzentren, Arbeitspapier Nr. 10        26 

Abbildung 7a: 
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Abbildung 7b: 
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gleitende Durchschnitte fünfter Ordnung über die Einkommensperzentile. Es zeigt sich, dass der 
Durchschnittssteuersatz unabhängig vom zugrunde liegenden Einkommensaggregat mit dem 
Einkommensniveau ansteigt. Die Einkommensbesteuerung hat somit effektiv progressive Effekte, 
verringert also die Ungleichheit in der Einkommensverteilung.  

Allerdings ist die effektive Steuerbelastung niedriger als es der Steuertarif selbst vermuten ließe. 
Abbildung 7 veranschaulicht dieses Ergebnis, wiederum differenziert nach einzeln bzw. getrennt 
Veranlagte sowie nach Zusammenveranlagten. Dargestellt ist die Differenz der durchschnittli-
chen Steuerbelastung unter Zugrundelegung von ZVE und Brutto2. Da Brutto2 einen weiter ge-
fassten Einkommensbegriff als ZVE darstellt, ist die effektive, „gefühlte” Steuerbelastung insge-
samt niedriger als es der Steuertarif signalisiert. Die Stärke des Effekts ist aber einkommensab-
hängig: Bis zu einem Einkommen von ca. 150.000 Euro bei einzeln und getrennt Veranlagten 
bzw. von ca. 200.000 Euro bei Zusammenveranlagten steigt die Durchschnittssteuersatzdifferenz 
kontinuierlich bis auf ca. 8 Prozentpunkte. Danach nimmt die Differenz wieder leicht ab. Dies ist 
vor allem auf die oben angeführten Anonymisierungsprobleme, die höhere internationale Mobili-
tät von Kapitaleinkommen (die vor allem in den oberen Perzentilen erzielt werden) mit den damit 
einhergehenden Möglichkeiten zur Steuerausweichung und auf die Konstanz des Marginalsteu-
ersatzes ab Einsetzen der obersten Progressionsstufe zurückzuführen. Zu vergleichbaren Ergeb-
nissen auf Basis der EVS kommen – für den dort verzeichneten Einkommensbereich – auch Lang 
et al. (1997). 

Auch Bach et al. (2006) bestimmen die effektive Steuerprogression in Deutschland. Sie greifen 
bei ihrer Analyse auf die nicht–anonymisierte 10%ige Stichprobe der Lohn- und Einkommen-
steuerstatistik 1998 zurück. Ihr Fokus gilt insbesondere den  Progressionswirkungen innerhalb 
des obersten Einkommensperzentils der Top-Einkommensbezieher. Tabelle 8 stellt die Ergebnis-
se von Bach et al. (2006) unseren Ergebnissen gegenüber. Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, 
haben wir die Steuerbelastungen wie in Bach et al. (2006) zunächst unter Verzicht auf eine Un-
terscheidung in einzeln bzw. getrennt sowie für Zusammenveranlagte bestimmt. Ein Vergleich der 
angegebenen Werte in den Spalte 1 und 2 (SDE bzw. AGI in Bach et al. (2006)) mit den eigenen 
Berechnungen (Spalten 4 (SDE) und 5 (Brutto2)) zeigt, dass die Ergebnisse insgesamt sowohl 
quantitativ als auch qualitativ sehr ähnlich sind.21 Stärkere Unterschiede lassen sich nur für das 
erste Dezil feststellen. Hier mussten aufgrund anonymisierungsbedingter Informationsmängel in 
FAST (vgl. Kapitel 3.1) viele Fälle eliminiert werden, die bei Bach et al. (2006), die nicht–
anonymisierte Daten verwenden, enthalten sind. Die Spalten 7–9 und 11–13 geben die durch-
schnittlichen Steuerbelastungen innerhalb der Dezile für einzeln bzw. getrennt Veranlagte sowie 
für Zusammenveranlagte an. Insbesondere infolge des Ehegattensplittings ist die durchschnitt-
liche Steuerbelastung für einzeln bzw. getrennt Veranlagte deutlich höher als für Zusammenver-
anlagte. Die entsprechenden Fallzahlen in Prozent der Gesamtfallzahl im jeweiligen Perzentil 
sind ebenfalls ausgewiesen (Spalten 6 und 10, N in %). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die deutsche Einkommensteuer eindeutig progres-
sive Effekte hat. Allerdings ist die effektive Progression nicht so stark, wie es der Steuertarif zu-
nächst vermuten ließe. Ursache hierfür ist die Diskrepanz zwischen der Höhe von ZVE und dem 
tatsächlichen Mittelzufluss der Zensenten (Brutto2), die ihren Ursprung vor allem in steuerrecht-
lichen Regelungen hat. Diese Ergebnisse sind für zukünftige Studien auf Basis von FAST von Be-
deutung. Zwar sind in FAST alle Einkommensbezieher repräsentativ und ab einer bestimmten  
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 Mögliche Ursachen für Differenzen sind neben den bereits diskutierten Unterschieden in Datengrundlage und Einkommensdefinitionen hier die 
verwendeten Ordnungskriterien. Im Gegensatz zu der hier vorgenommenen Sortierung nach Brutto2 ordnen Bach et al. (2006) die Einkommen aufstei-
gend nach „aggregated gross income without capital gains”. 



Statistische Ämter des Bundes und der  Länder, Forschungsdatenzentren, Arbeitspapier Nr. 10        29 
        

Tabelle 8: Dezilspezifische Durchschnittssteuersätze 
Bach et al. (2006)  Eigene Berechungen 
Alle Veranlagten Alle Veranlagten Einzeln bzw. getrennt  Veranlagte Gemeinsam Veranlagte 

Durchschnittliche Steuer-
belastung Durchschnittliche Steuerbelastung  Durchschnittliche Steuerbelastung  Durchschnittliche Steuerbelastung 

Dezil SDE AGI ZVE SDE Brutto2 N in % ZVE SDE Brutto2 N in % ZVE SDE Brutto2 
1 -39,2 207,1 0,0 0,3 0,1 81,2 0,0 0,3 0,1 18,8 0,0 0,1 0,0 
2 2,1 1,6 2,0 1,5 1,2 82,6 2,3 1,8 1,4 17,4 0,1 0,1 0,0 
3 6,6 5,3 7,8 6,4 5,4 71,1 10,9 8,8 7,5 28,9 0,3 0,2 0,2 
4 9,5 8,1 11,5 9,8 8,5 63,9 16,9 14,5 12,7 36,1 2,0 1,4 1,2 
5 10,7 9,4 13,4 11,4 10,0 54,3 20,2 17,6 15,7 45,7 5,3 4,0 3,4 
6 11,7 10,4 14,9 12,6 11,2 44,3 22,5 19,8 17,7 55,7 8,9 6,9 5,9 
7 13,2 11,9 16,9 14,4 12,7 34,7 24,7 21,9 19,7 65,3 12,8 10,4 9,0 
8 15,1 13,8 19,6 16,8 15,0 24,5 27,4 24,3 21,9 75,5 17,1 14,4 12,7 
9 17,4 16,1 22,5 19,6 17,6 15,2 30,7 27,2 24,6 84,8 21,1 18,2 16,4 

10 27,9 24,7 29,3 25,9 23,5 11,7 37,4 33,7 30,2 88,3 28,2 24,8 22,6 
              

Top 
1% 38,2 32,7 40,5 37,0 33,3 17,0 43,1 39,9 35,9 83,0 40,0 36,4 32,7 
Anmerkung. „AGI“ (aggregated gross income) bei Bach et al. (2006) ist nahezu äquivalent mit Brutto2. N in % gibt die relative Fallzahl der jeweiligen Gruppe im betrachte-
ten Dezil an. 
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Einkommenshöhe voll erfasst, allerdings nimmt der Informationsgehalt aufgrund der vorgenom-
menen Anonymisierung mit steigendem Einkommen ab. Unsere Ergebnisse für das oberste Ein 
kommensperzentil zeigen jedoch, dass die Anonymisierung auf Perzentilebene keine wesentli-
che Hürde darstellt. Trotz des eingeschränkten Informationsgehaltes in FAST kommen wir mit 
Ausnahme des ersten Perzentils zu vergleichbaren Ergebnissen wie Bach et al. (2006) mit nicht–
anonymisierten Daten.  

 

6  Fazit 

Nicht nur vor dem Hintergrund der derzeitigen Diskussion über die Neujustierung des Wohl-
fahrtsstaats mit den damit einhergehenden Eingriffen in die Systeme der sozialen Sicherung und 
der Besteuerung sind Informationen zur Einkommensverteilung und zur Wirkung staatlicher Um-
verteilungsmaßnahmen von zentralem Interesse. Die Faktisch Anonymisierte Lohn– und Ein-
kommensteuerstatistik, die als erste Datenbasis repräsentative Informationen sowohl über die 
Top-Einkommensbezieher als auch über den Besteuerungsprozess der Zensenten enthält, er-
scheint als ideale Grundlage zur Generierung derartiger Informationen.  

Allerdings sind in FAST einkommensteuerrechtlich definierte Einkommensaggregate verzeichnet, 
die die Konsummöglichkeiten der Zensenten – und damit deren Lebensstandard – in der Regel 
nicht adäquat beschreiben: Wie gezeigt, weisen Engelkurven, die auf einkommensteuerrechtlich 
definierten Einkommensaggregaten basieren, atypische Verläufe für klassischerweise als normal 
oder superior identifizierte Güter, wie z. B. „Spenden” oder „Wohnen”, auf. Folglich sind auch 
Verteilungsanalysen, die diese Aggregate nutzen, fehlerbehaftet. Problematisch im Verteilungs-
kontext ist insbesondere, dass sich die steuerrechtlich bedingten Verzerrungen nicht auf alle 
Steuerpflichtigen in gleicher Art und Weise auswirken.  

Es erscheint daher sinnvoll, diese einkommensteuerrechtlichen Effekte zu eliminieren. Unsere 
Analyse zeigt, dass in FAST umfangreiche Informationen zur Konstruktion von (ökonomischen) 
Einkommen vorliegen, die es erlauben, ein exakteres Bild vom Lebensstandard der Zensenten zu 
entwerfen. Allerdings bleiben aufgrund der mit der Anonymisierung einhergehenden Informati-
onseinbußen insbesondere an den beiden Enden der Verteilung Verzerrungen bestehen. Zur Be-
seitigung derselben stehen jedoch prinzipiell Informationen aus zusätzlichen Statistiken zur Ver-
fügung. Insbesondere erscheint es sinnvoll, eine Imputation der in dieser Studie unberücksich-
tigt gebliebenen Sozialtransfers vorzunehmen.  

Dass Verteilungsanalysen auf Basis steuerrechtlich definierter Einkommen mit quantitativ be-
deutsamen Fehleinschätzungen behaftet sein können, zeigen wir exemplarisch anhand der Pro-
gressionswirkungen der Einkommensteuer: Die effektive Progression ist wesentlich geringer als 
es der im Einkommensteuergesetz definierte Steuertarif zunächst vermuten ließe. Bei der Inter-
pretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass diese wegen der nicht eindeutigen Identifizierbar-
keit zusammenlebender Haushaltsgemeinschaften fehlerbehaftet sind. Dies gilt auch aufgrund 
der mangelnden Repräsentativität der Stichprobe: Bevölkerungsgruppen, die der Einkommens-
beteuerung nicht unterliegen, sind nicht erfasst. Dennoch stellt FAST aufgrund der detaillierten 
Erfassung von Hocheinkommensbeziehern ein sinnvolles Komplement zu bereits verfügbaren 
Statistiken (EVS, SOEP) dar.  
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Appendix 
 

Variable Koeffizient SE T p 
Konstante 441,43 1,93 228,57 0,00 
Single, 1 Kind, Westdeutschland -169,72 5,12 -33,18 0,00 
Single, 2 Kinder, Westdeutschland -188,14 7,43 -25,31 0,00 
Single, 3 Kinder, Westdeutschland -237,61 15,44 -15,39 0,00 
Single, 4 und mehr Kinder, Westdeutschland -374,57 33,85 -11,06 0,00 
Paar, kinderlos, Westdeutschland 750,92 2,38 315,44 0,00 
Paar, 1 Kind, Westdeutschland 299,53 3,01 99,46 0,00 
Paar, 2 Kinder, Westdeutschland 244,36 2,99 81,71 0,00 
Paar, 3 Kinder, Westdeutschland 202,68 4,80 42,25 0,00 
Paar, 4 und mehr Kinder, Westdeutschland 105,75 8,67 12,20 0,00 
Single, kinderlos, Ostdeutschland -136,83 4,90 -27,91 0,00 
Single, 1 Kind, Ostdeutschland -271,33 8,16 -33,24 0,00 
Single, 2 Kinder, Ostdeutschland -283,02 11,64 -24,32 0,00 
Single, 3 Kinder, Ostdeutschland -318,55 27,61 -11,54 0,00 
Single, 4 und mehr Kinder, Ostdeutschland -390,76 67,79 -5,76 0,00 
Paar, kinderlos, Ostdeutschland 335,51 4,52 74,30 0,00 
Paar, 1 Kind, Ostdeutschland 30,68 5,45 5,63 0,00 
Paar, 2 Kinder, Ostdeutschland -51,90 5,57 -9,32 0,00 
Paar, 3 Kinder, Ostdeutschland -31,84 11,68 -2,73 0,01 
Paar, 4 und mehr Kinder, Ostdeutschland 0,00 -1,20 0,00 1,00 
Summe der Einkünfte (positiv) 0,01 0,00 206,45 0,00 
Quadrierte Summe der Einkünfte (positiv) 0,00 0,00 -108,27 0,00 
Summe der Einkünfte (negativ) -0,01 0,00 -32,66 0,00 
Quadrierte Summe der Einkünfte (negativ) 0,00 0,00 -17,87 0,00 
Dummy Überwiegende Einkunftsart Gewinneinkünfte 374,97 3,40 110,31 0,00 
Dummy Summe der Einkünfte negativ -35,24 7,59 -4,65 0,00 
Dummy überwiegende Einkunftsart Überschusseinkünfte 909,23 3,16 287,95 0,00 
Interaktion (Summe der Einkünfte (negativ) x Gewinneinkünfte) 0,00 0,00 12,04 0,00 

Interaktion (Summe der Einkünfte (negativ) x Überschusseinkünfte) 0,01 0,00 27,31 0,00 
Interaktion (Summe der Einkünfte (positiv) x Gewinneinkünfte) 0,00 0,00 -70,49 0,00 
Interaktion (Summe der Einkünfte (positiv) x Überschusseinkünfte) 0,00 0,00 -20,68 0,00 
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Variable Koeffizient SE T p 
Land- und Forstwirtschaft, Mann 244,70 11,43 21,41 0,00 
Land- und Forstwirtschaft, Frau 320,11 27,44 11,67 0,00 
Bergbau und Verarbeitung, Mann 81,19 7,51 10,81 0,00 
Bergbau und Verarbeitung, Frau 97,25 16,68 5,83 0,00 
Energie, Wasser, Bau, Mann 0,00 1,11 0,00 0,94 
Energie, Wasser, Bau, Frau -173,75 31,13 -5,58 0,00 
Handel, Mann 0,00 1,55 0,00 0,90 
Handel, Frau -44,53 7,76 -5,74 0,00 
Gastgewerbe, Mann -161,98 10,89 -14,88 0,00 
Gastgewerbe, Frau -227,40 14,84 -15,33 0,00 
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung, Mann -185,87 12,92 -14,39 0,00 
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung, Frau 0,00 -0,83 0,00 1,00 
Kredit und Versicherung, Mann -108,46 9,35 -11,60 0,00 
Kredit und Versicherung, Frau -127,97 17,71 -7,23 0,00 
Grund- und Wohnungswirtschaft, Mann 179,70 4,56 39,37 0,00 
Grund- und Wohnungswirtschaft, Frau 131,21 6,74 19,46 0,00 
Öffentliche Verwaltung, Mann 82,87 12,25 6,77 0,00 
Öffentliche Verwaltung, Frau 48,11 17,72 2,71 0,01 
Gesundheit, Veterinär und Gemeinwesen, Mann 120,56 7,88 15,29 0,00 
Gesundheit, Veterinär und Gemeinwesen, Frau 21,32 10,19 2,09 0,04 
Sonstige Dienstleistungen, Mann -26,08 6,91 -3,78 0,00 
Sonstige Dienstleistungen, Frau -57,94 9,06 -6,40 0,00 
Freie Berufe männlich (Dummy) 217,90 4,81 45,29 0,00 
Freie Berufe weiblich (Dummy) 131,82 6,40 20,60 0,00 

2R  0,12    
F-Statistik 7940,44    
Anmerkung. Schrittweise OLS-Schätzung mit Konstanter (Ausschluss einer Variablen falls p>10%). Abhängige 
Variable sind die Kapitaleinkünfte unterhalb des Sparerfreibetrags. Berücksichtigt sind alle Zensenten, bei denen 
das Merkmal Kapitaleinkünfte besetzt war und den Sparerfreibetrag nicht überstieg. T ist die T-Statistik für 
einen 2-seitigen T-Test. SE ist der Standardfehler. Anzahl der Beobachtungen (gewichtet): 2.783.322. 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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